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 Fachbereich Innerer Service 
  X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 Beschlussvorlage 
 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Jahresabschluss der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH zum 31.12.1999 
 
 
Fachbereichsleiter/in Dezernent  Bürgermeister Datum 
 
 

   

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Vertreter des Rates der Stadt Kamen werden gem. § 12 Nr. 1 S. 2 des Gesellschafts-
vertrages beauftragt, in der Gesellschafterversammlung wie nachstehend angeführt 
abzustimmen: 
 
1. Der Jahresabschluss der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH zum 31.12.1999 

wird in der vorgelegten Form festgestellt. 
 

2. Der Lagebericht wird genehmigt. 
 

3. Der verbleibende Verlustausgleichsbetrag in Höhe von 79.273,82 DM wird als Forderung 
in das neue Geschäftsjahr vorgetragen. 

 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Gem. § 12 Nr. 3 a des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung 
nach Vorberatung im Aufsichtsrat über die Feststellung des Jahresabschlusses, über die 
Ergebnisverwendung und die Genehmigung des Lageberichtes. 
Die Vertreter der Gesellschafterversammlung können gem. § 12 Nr. 1 S. 2 des Gesell-
schaftsvertrages nur nach den Weisungen des Rates Gesellschafterbeschlüsse fassen. 
 
Der nach § 15 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages von der Geschäftsführung aufzustellende 
Jahresabschluss (Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht 
wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Eversheim - Dr. Stuible Treuberater 
GmbH - geprüft. 
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Die Prüfungsgesellschaft stellt im Ergebnis fest, dass der Jahresabschluss zum 31.12.1999 
ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt wurde. Seine Gliederung und die Wertansätze 
der einzelnen Bilanzposten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Auch der Lage-
bericht wurde entsprechend der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Dem Jahresabschluss 
der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH wurde folgender uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Dem Aufsichtsrat wurde der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht zur Prüfung und 
Beratung vorgelegt. 
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung entsprechend dem Beschluss-
vorschlag zu entscheiden. Die Verwaltung schließt sich dieser Beschlussempfehlung an. 
 
Da die Vertreter der Gesellschafterversammlung nur nach den Weisungen des Rates Gesell-
schafterbeschlüsse fassen können, wird der Rat daher um Beratung und entsprechende 
Beschlussfassung gebeten. 
 
Der Fehlbetrag zum Geschäftsjahr 1999 beträgt 677.273,82 DM. Eine nicht erwartete Steige-
rung des Jahresfehlbetrages resultiert aus dem Aufwand für die Gastronomieübernahme in 
Höhe von ca. 79.000,00 DM. Durch Verlustübernahme durch die Stadt Kamen im laufenden 
Geschäftsjahr in Höhe von insgesamt 598.000,00 DM reduziert sich der Verlustausgleichs-
betrag auf 79.273,82 DM. Ein Vortrag dieses Betrages als Forderung in das neue Geschäfts-
jahr ist möglich, da es sich abzeichnet, dass diese Summe durch Gastronomieumsätze 
erwirtschaftet wird. 
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